
die ganzen Trauungszeremonien vollzoan werden! Wo ’éS möglich ist, kam

und SGH die, Eheschließung in—dér Spitalskapdle’ erfolgen.

Ich rbih am Ende meiner AUSführung'enyangél-arigt. Ich bin mir bewußt daß
sich über Kofiversionen, R6Vérsiohen und Eheptoblemé am“ Krankénbett n’och"
W6it mehr sagen' ließe. Be's‘onders, was die 'kirchenrechtliChen Einzelfragen
betrifft, müssen wir uns in ‚die ‚Handbücher des kirchlichen Rechtes immer ‘
wieder V@rtiéféfl oder “tms im‘0rdin3riat informieren. Ich 'möchte' als Pfaff;
seelsorger allen Krankenhausseelsorgern aufs ifmigste danken für alle Kon—
versiohen, Reversyionen_ und Ehekohvalidierüngen, die sie uns Pfarrpriestern —
abgenommen haben, und darüber hinaus für die Unzahl der’Beichten, Kom—
mtmionen und Vetsehgänge„ “ES“‚Waren alles unse_re Pfarrkinder.—ja, Ües Wäre
zu wenig gesagt‚ daßsie—diesef Seehofgliche —Mühe iuns abgenofnmen hä—tte'n.‘ —' ‘
?Wären unsere" Kranken nicht ins Krankenhaus, gebracht wörden,‘ hätten 5316
diesöG'riadengtunden in den mei“stenFälleny nicht erl€bt Sie wären, vor allem“? ‘
in den [großen ‘undallzu großen Pfarreien, vielfach unv6rseh'efi gest0rbefl‚ Sie
Wären W_€déf konVertiert”_noch‚_reVertiert‘. So gesehen, darf man sagen, daß
heute die Seelsorgefin den Krankenhäusern eine 'der' größten„Chanc'en für die ‘
pfarrliche Seelsorge gewofiden is__t. Damm meineich, daß Viel mehr noch als.._
bisher ein echter Kontakt und ein” rechtes Zusammenwirken der Pfarr— und
Kr'z;nl<ehhausseelsorge von NutZe‘n Wäré.‘ Pfär'rer ”Theodor B1i'eweis, \Vienr‘

"MITWIRKUNG BEI UN'ERLAU'BTEN1ÄRz’TLIÜCH—EN

EINGRIFFEN UND ANO—R—DNUNGEN ' ‘

Däs i”Thefl13‚ daS ich zu behandeln habe, ist noch irmhér' von bede‘utendew f
'Al-;tu'älität. Ich Sage“, noch immer; ‚Denn in der) Zeit der Herrschaft des Natiof
‘nä}‚$ozialismus wurden Eingriffe ‚und Anordnungen,"aufdieyysich unsere Über;
leg’u1igeri beziehen, von ‚Gesetzes L/WégenÜ durchgeführt.“. Diese ZCiten ‚sind—
\70fiäb'f3f. Heute wird 'lebensunwéftes" Leben, Wie ’es damals genannt wurdé, ,
niéht ‚mehr— auf beh61*dliChen‚ Befehlshinwiérnichtcf‚ Und heilte W€rden Träger
V011 Erbkrankheitcn nicht nicht sferilisiert‚ Diese Gesetze Sind äbgeschäfft.” '
,Nicht‘abet istfabgesbhäfft_die‘"Praxis Sélbst, d. h. unetlaübte Eingriffe und—An—‚
ordnungéfi‚ _In' nicht Wénigen Kliniken und Krankenhäusern und auch außen
halb derselben werden ‚ Schwangerschaftspln'texi'brechungen “__V0fgenommen, _ die
auch rhe'dizinisch nicht gerechtfertigtf‘sind, Werden Sterilisieri;n'gen vorgenom—
men“; nur zu demwaeck det KonzePtionsVerhindefung “Und werden _an- f
d_ére. An0rdnungefi getröffén, die Vom sittlichefi Standpunkt aus äls unerlaubt

aszlehnén sind. ‚ '_ ’ ’ ‘ , ' ' _
’ Hier erSteht nun die Frage: Wié haben sich dabei untergeordnete In’stanzezn
‚wie, Hilfsärzte, Operationsschvfestern ‚ und andere Hilfskräfte Zu verhälten‚

wenn von ihnen eine Mit'wirfkung zu solchen unerlaubten Eingriffen verlangt

wird?Dürfen sie mitwirken, müssen sie vielleicht sogar mitwirken auf Grund
ihres Angestelltenverhältnisses? Oder ‚dürfen sie ”ihre Mithilfe verweigern?

Müssen sie es vielleicht tun, unter allen Umständen, auch wenn ihnen daraus

Nachteile erstehen? Oder gibt es Gründe, die eine Mitwirkung.erlaubt machen,

und welche und in welchem' Ausmaß? ' ‘

Das sind alleFragen‚ die die Situation der dabei Beteiligten a'ufWirft; Fragen,
in denen vor allem die Seelsorger Bescheid wis'sen müssen, um in “der Unter—

weisung und Gewi$sensberatung die rechte Antwort geben Zu. können; Fragen“,
in denen die Ärzte und Schwestern für sich selbst gut‘unterrichtet sein sollen,
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denn sie können sich im gegebenen Falle nicht jedesmal be1 einem Pachtheo_-

legen Rat holen, dürfen aber anderseits nicht mit einem unsicheren Gewissen

vergehen.

Leider ist es so, daß in diesen Fragen viel Unkenntnis herrscht und daß duch

' GeiStliche nicht immer die rechte Antwort zu geben wissen. Eine Operations:

schwester erzählte mir folgendes: Sie war während des Krieges in einem

Operationssaal tätig, WO nach den Nürnberger Geset.2en sterilisiert wurde

Sie hatte Bedenken, ob sie bei diesen Eingriffen mitwirken dürfe. Sie fragte _

einen Geistlichen des Ortes und erh1elt zur Antwort: „Sie sind angestellt, und

wenn der Arzt Ihre Mithilfe verlangt, dürfen Sie dieselbe le1sten“. —— Die

Schwester war mit der Antwort doch nicht zufrieden und fragte e1nen zweiten

Gezst_lichen, und dieser sagte: „Auf keinen. Fall dürfen S1e mittun; denn das

smd unerlaubte Eingriffe“. Nun stand ja gegen Nein; und so wandte sie sich

Much an e111e11 höheren Ge1stl1chen und mußte als AntWort horen: „I sag nix!“

-——- \Yfas sollte d1e Schwester nun m1t d1esen verschiedenen Antworten 9111—

fangen?

Em anderer Fall: Ein Arzt war 111 einem Ordenskrankenhaus als Unterarzft

angestellt Der Chefarzt pflegte Frauen bei Unterle1bsoperationen 113he2u1egen,

sich zugle1ch ster1lisieren zu 1333en;dann bräuchten sie ke1ne Schwangerschaft ‘

_mehr auf sich zu nehmen —-'-— ein Rat Zu sittlich Unerlaubtem. Die Operat1ofls—

Schwester, eine geistliche Schwester, wußte, W0111'111 es g1ng; aber sie tat mit,

ja bot von sich selbst aus ihre M1thilfe zur Steril1s1efung'an, indem s1e den

Arzt fragte: Soll 1Ch Ihnen den Faden auch für weiteres reiChen? Der Unter—'

_ arzt, ein katholi$cher, Wohlunterr1chteter Arzt, wandte sich, um d_1e Sache ab— '

zustellen an den Superior der Schwestern. Aber was mußte 111311 hören?

„Herr Doktor, Sie s1nd noch jung; _m'an kann nicht alles abstellen“. Als der",

Untera12t erkannte, daß er nichts ausr1chten könne, sah er sich 111 seinem

Gew1ssen gedrängt, dieses Krankenhaus ZU. verlassenEr ging weg, Obwohl er

noch keine neue Stelle hatte. Er bekam über Bald hernach e1nen V1el bessefen

Posten und ist jetzt ein angesehener Arzt. ‘

In den angeführten Fällen g1ngen die Anläs'se 211 Gew1ssenßbedenken von '

Ärzten aus. Aber für I{rahkehächwestern können solche Anlässe noch von '

e111e1_‘ anderen Se1te kommen, nä1'1111'ch Von e1ge_nen Ordensangehor1gen ‘ ‘

37631111 2 B e1né Stat1onsschwester Dinge, d1e unbed1ngt abgestellt Werden

sellten, etwa s1t1enWidr1g'es Be1sarhmensein, nächtliches Ausble1ben von Pauen-

ten und Patientinnen, abstellen möchte, die Oberin aber damit nicht ein'V'er—"

__ ’standen 131,W<311 sie be1 den Patienten n1cht in M1ßkredit k0111111e‘11 W111; oder

„wenn eine SchWester im Krankenhaus e1ner'1 Posten übernehmen muß, für den

s1e mehr entsprechend ausgeb1ldet 1st, von dessen rechter Betreuung aber das

Leben Von Patienten abhängt, 50 sieht s1ch die SchwesterVor der Frage:

Darf ich da gehofahen, oder muß 1ch nicht vielmehr den Gehorsam Verweigern,"

Weil 1'c_h 501131— 13631 Unerlaubtem mitWirke?

Unser Thema Setzt die Unerlaubtheit der in Betracht kommenden Eingriffe

voraus Die sittliche VerWerflichke1t einer Abtreibung, einer Euthana$ie z. B.,

steht für uns rest Freilich müssen Wir uns darüber selber Rechenschaft geben

und anderen auf die Frage, warum s1hd diese E111gr1f1e verboten, Rede und

Anlwo11 stehen können. Wenn W111" gefragt Werden, ob d1ese oder" jene Opera—

' {tion erlaubt ist, dürfen Wir nicht ausweichen und etwa sagen, man möge s1ch

111 dieser Sache an den Arzt halten Denn die Frage, ob erlaubt oder uner-

laubt, 131 in erster Linie e1ne sittl1ch'e, moralische Frage und 111Cht eine ärzt—

liche, und da müssen wir Theologen Bescheid Wissen. '
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Aber uns‘geht es jetzt nicht um die Eingriffe selber, sondern um die Mit,— _

Wirkung dazu, Wohl aber ist für uns der Unterschied zwischen direkten und

indirekten; Eingriffen wichtig, zwischen einer direkten und indirekten Schwan- '
& gerschaftsunterbrechüng, einer direkten oder indirekten __ Sterilisation, reiner} ‚

direkten oder indirekten Euthanasie. Der Unterschied ist ein wesentlicher; in

beiden Fällenliegt, sittlich gesehen,einganz anderer Sachverhalt vor, ‘

Von einer direkten Schwangerschafisunterbrechung' spricht man, ‚wenn der
ärztliche ‚Eingriff seiner;gan'zen Natur nach unmittelbar auf die Tötung der

Frucht Zugeht und Zunächst auch nur diese bewirkt. Es ist dabei belanglos,

ob die Tötung der Frucht um ihrer selbst willen geschieht, damit sie eben
beiseite geschafft werde, oder ob sie bloß Mittel zu einem andern Zweck ist‚—_

“etwa um eine bei Austragung der Frucht Zu biafürchtendé Ver$chlirnm<irung

der Krankheit der schwangeren, Frau hintanzuhaltefl Die gute Absicht, der:

gute‘:Zweck ändert nichts_an dern Charakfezb des Eingriffes selbst. Dieser ist

und bleibt eine Tötung. Wer diesen EingriffWill, Willgnotwendig direkt" die
’ Tötung des Kindes, mag er sich dies eingestehen oder nicht.

‚' Anders ist der Sachverhalt bei der indi1fekten Unterbrech‘üng. EineSolche liegt
'VOr, wenn der Eingriff seiner Natur nach nicht auf die Schwangerschaft Selbst‚ _
auf die Frucht"zugeht‚ “sondern von sich aus ein anderes Ziel hat, und__hun

Wiegen einer unglücklichen Väkettungj derUnis'tände das Absterben der'Le’ibeS—‘ _
ffucht zur Folge hat. Um _ein'Beispi‘ei'zu nenneni Eine schwangere Frau näuß:
sich ‚wegen einer akuten Blinddarmen'tzühdüng; operie%nvla'ssen‚ wobei die Ge»
fahr eines Ab0rtusbestehther Arzt 'Wirdi’alies tun; “daß die Frucht nicht;—

»irgend'wiegefälhrde—f Wird. Aber s'ollt€*sie trotzdem“ “abgehen‚ soist dies un«;
beabsichtigt, ungewolft. Ähnlich kann eine—Efkrankung der G-eschléchtsorgane

Zbei Mann fund Frau einen ärztlichen? Eingriff notwendig machen, der“ dann,"
eine Sterilität‚bedingt. Diese istin einem solchen Fall nicht direkt gewollt“,

sondern nunzugelassen,” man spricht von einer indirekten Sterilisation. "
Eine direkt e Sterilisation wäi:e dann geg'eben‚ wenn der Eingriff in sich auf
die Unfruchtbyarmachung geht und zudem Zweck» geschieht, daß die betref—

fende Person keine Nachkorrimenschaftrnehr' habe. Die gleiche Unterseheidung

gilt ;auch für die Eutha‘nyasie Auch da kann "ein Medikament; das man verab-W
‘reicht Und veräbreichen ‚muß, um__‚unerträgliche Schmefzen Zu’stillen, eine ge— ‚

WiSSeW—Beschleunigung des Todes, herbeifühten.Dieseis‘c aber—ynicht beabsiéh—

tigt, ‚30ndern nur zugelä3‘sen; _ ' * ' ' “_ ‘ " ‚_ , ‚ ,

‚Es'fragt sich nun: Sind solche Eingriffe Und Maßnahmen erlaubt? Ist also er-_

laubt‚ bei der, schwangeren Frau die _Blinddameperätion vorzunehmen„ trotz __ ‚}

defGefähr des Abortüs?fl Ist "es erlaubt, bei einer an Brustkrebs erkrankten

Frau die Ovarientätigkeit durch Bestrahlung stillzulegen und dadurch eine

Sterilität herbeizuführen? %

wenn wir solche Eingriffe ‘nähef ins Auge fassen und analysieren, finden Wir‚
‚ daß es Handlungen mit einer doppelten)Wirkufng sind: einer guten und einer
schlechten. Die gute Wirkung bei der Blinddannopcération der schwangeren
Frau ist die Rettung ihres Lebens; die schlechte Wirkung der etwa verbun—
dene Abortus. Die gute Wirkung des Medikamentes beim unheilbaren Kranken
ist die Linderung der Schmerzen; die schlechte Wirkung die Beschleunigung
des Todes. In all diesen Fällen —-— und deren gibt" es genug, nicht bloß au‚f

medizinischem Gebiet, sondern auch auf anderen Gebieten; Prof. Hörmannv
bringt in seinem Handbuch der christlichen Moral als Beispiel das,
Betreten eines brennenden Hauses zur Rettung eines Kindes, wobei das Leben
des Retters selbst in Gefahr ist (S. 158 f.) ——-, in all diesen Fällen ist die Regel
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heran2uziehen, die ganz allgemein für die s1t111che Beurteilung der Zulässig—

keit V011 Handlungen mit Zweierlei Wirkungen g1lt, die Regel, d1e sagt: An

und 1111 sich muß man solche Handlungen wegen der schlechten Wirkung

unterlassen; aber unter gew1ssen Bed1ngungen darf man sie doch setzen;

d1ese Best1mmungen sind:

1 Die Handlung selbst muß in sich gut oder wenigstens indifferent sein.

2. D1e gute W1rkung darf nicht erst aus der schlechten folgen, sondern 11111—

gekehrt: d1e schlechte muß der guten nachfolgen, oder es müssen wenig—

stens beide gleichzeitig eintreten

3. Die schlimme Wirkung, die ich voraussehe, darf ich n1cht wollen, nicht

1afistreben, nich1 nachträglich billigen;1ch darf sie nur zulassen, du1den.

4. Für die Zulassung 1111113 ich einen entsprechenden Grund haben Einen

entsprechenden, das heißt, je größer die schlimme Wirkung ist desto

größer muß das Gut sein, um dessentwillen ich sie 21111 mich nehme. Oder

anders ausgedrückt: die gute \Wirkung m11ß die schlechte überwiegen.

111 dem vorher angeführten Beispiel von der schwangeren Frau, die 2111 Bünd—

darmentzündung operiert werden muß, sind die vier genannten Bedingungen

erfüllt: Der E1ngr1ff selbst, die Operation, 131 111 sich gut oder wen1gstens in- ,

different. Von den beiden Wirkungen, Rettung der Mutter und Gefahr des

Abortus (oder mitbed1ngt erfolgter Abortu3), geht die gute ‚Wirkung, die Ret—

tung der Mutter, voraus; und der Abortus wird nicht geWollt, sondern nur

Zugelassen, und zugelassen deshalb, Weil 111311 11111 der Operation nicht mehr

Zuwar—ten kann und die Mütter sons_t sterben Würde. Deshalb ist ein sölcher

Operativer Eingriff trotz des damit verbundenen Übels erlaubt, und die 111

d1esem Falle erfolgte SchWangerschaftsunterbrechüng 131 eine indirekte.1n

. seiner Rede über die Heiligkeit des Reimenden Lebens erklärte Pins XII.d1é

indirekte Unterbrechung, die indirekte Tötung des Kindes mit folgenden'

Worten: »

'„Wenn die Rettung des Lebens der Mutter, unabhängigvon ihrem Zustand

der SchWangerschaft, dringendeinen chirurgischen Eingriff oder eine andere

therapeutische Behandlung erforderte, die als keineswegs geWollfce oder be21b—

sicht1gte, aber unverrneidliche Nebenfo]ge den Tod des Kindes im Mutterle1b ‚

zur Folge hätte, könnte man einen sölchen Eingriff n1cht als einen 11111111tte1-

baren Angriff auf schuldl—Oses Leben bezeich11en.Unter solchen Bedingnngen'

kann die Operation erlaubt sein,w1e ändere vergleichbare ärztliche E1ngr1ffe

——— immer Verausgesetzt, daß ein hohes Gut, W1e es das Leben ist, aufdem

Spie1e steht, daß der Eingriff nicht b1s nach der Geburt des Kindes verschoben

werden kann und kein anderer W1rksarner Ausweg gangbaf 131“— Das gle1che

gilt für Operationen V011 Uteruskarzinorn, Uterus— und Eileitertun101, von de?

Bereinigung einer extrauterinen Schwängerschaft, einer Ba1ich«, und Eileiter-k

schwangerschaft, wenn man nicht länger mehr zuwartfan kann;— gilt auch für

d1e Verabreichung von Linderungsm1tteln, 1n thera_péüti$che11 Dosen bei 1111—

erträgliehen Schmerzen, mag dabei auch das Leben 111 etwa abgekürzt werden.

Solche indirekten Eingriffe sind erlaubt; damit besteht kein Zweifel darüber,

daß auch ein M11W11ke11 dazu erlaubt 131.E111e Schwester braucht desh2ilb

dabei keine Bedenken 211 haben.

‚‘Wohl aber Wird sie naeh gewissen Erfahrungen Bedenken haben müssen, ob

. es sich bei einer angebl1chen Blinddarmoperation, zu der sie Hilfe leisten soll,

‘ nicht 111 Wirklichkeit um eine direkte Schwangerschaftsunterbrechung oder

um eine direkte Sterilisation handelt, wobei die Blinddannoperation nur vor—‚
‚‘
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geschützt wird, um über die Art des' Eingriffes hinwegzutäuschen. Eine gut
au$gebildete undqerfahrene Schwester wird alsbald merken, Worum es 'eigent—
3i‘ch geht. Es handelt sich dann dabei—um eine unerlaubte, sündhäfté Hand—
lung, und bei einer solchen darf sie nicht'mjtwirken. ' '
Denn es ist klar: Ist eine Handhing‘ selbst sittlicjh unerlaubt, ist es auch die
Mitwirkung dazu. Ich binyyvielmehr verpflichtet, die Sünde des Mitmenschen,
so weit es‚rnöglich ist, zaVerhindern. Dies ist eine Pflicht der Nächstenliebe,
die ‚uns gebietet, den Mitmenschen von der Sünde abzuhalten, und“ noch mehr,
nicht mit seiner Sünde mitzuwirken und sie dadurch vielleicht überhaupt erst
zu ermöglichen. . . ,
Wfi'e aber, wenn die Mitwirkung verlangt wird? Oder, wie es bei .Hilfsärzten,

‚Schwestern der Fall ist‚ wenn die Mitwirkung schon im allgemeinen Pflicht
ist? Muß z; B. der Assistenzar2t, der den Auftrag hat, e1ne Interrupt10 vorz:u-y
nehmen, diese durchführen, "oder kann er‚ muß er die Durcähführung verwei—
gern? Muß eine Schwesür‚fwenn sie zu einer solchen Operation“ beordert
Wird, die Mitwirkungablehnen, unter allen Umständen, auch wenn ihr darauf—
hin die Entleissung droht? ' ‚' ‚ “ - ‘ “ ‘ ‘ ‘ ' ‚
Nun, eine ‘Ordens’schwester wird von der Entlassung “kaum Nachteile"haben.

, Ihre Oberin ist vielleicht sogar froh darüber, Weilreine andere Station schon
dringend nach der Schwesteryveflarigt. Aber einer weltlichen Krankenschwester
können aus—’.der Entlassung schwere’‚Nachteil—e erwachsen„ Wäre das "für sie

Ünic_th ein Entschuldigungsgrund für' einefM_itw1rkung? Und wenn nicht, Wenn
hiefin‘keinefltai"‚Entsehuldigung/sgründe gelten, wenn die Schwester also in“
jedeni’Pall ablehnen muß, dann muß dies auch sonst, immer undyüßeräflyufid
für jeden Pall‚ wo eine MitWirkufig bei Unerlaubteth in Betracht kommt,
gelten. “ ° > '

Aber die Effahrüng, die eigene, wie die ‚fremde, sagt ‚Uns, daß) man einer Mit; '
wirkung manchnial gar nicht ausweichen kann. Und daß die Verweigerung der
_Mithilfe oft_ein größeres‚Übel init sich bringt als die Mitwirkung ‚Selbst. Ein '
Priester z. B„ der einen Pönitenten nicht'absolvier'en könnte und ihn hernach
bei*der' Kommui1ionausteilürig vor sich an der Kommuni0'nbank sieht, muß

7 _ ihirn die Kommunion reichen; er darf ihn nicht übergeben; sönst würde er das
Beichtsiegel verlet2en.‘ Er muß also um eines höheren Gutes willen‚ um der
W’ahrung des Beiehtsiegels willen, rnit dem, Sakrileg .des Betreffenden'mit—
wirkenjUnd So kann es auch in anderen Fällen‚ auch im Fäll eines unerlaubten
ärztlichen Eingriffes sein. ‘ ' " ’ '
Daher nun die Pragezlst eine, Mitwirkung bei einem unerlaubten ärztlichen
Eingriff, bei einer unerlaubten ärztlichen Anordnung nie erlaubt? Und wenn
erlaubt, Unter welchen Bedingungen, für Wen und in “welcher Art?

Unterschäed zwischen £ormefler und materieller Mitwirkung
Um diese Frage richtig beantworten zu können, müssen wir von der inneren
Einstellung des Mitwirkenden Zgr ganzen Handlung ausgehen. Diese Einstel—
1ung und damit auch die Mitwirkung kann eine zweifache sein: eine formelle
oder ei; @ materielle. _

730 rm ell ist eine Mitwirkung dann‚ wenn ich dabei die sündhafte Haltung
des anderen Selbst bejahe, billige, mit ihr einverstanden bin, mich also dem
sündhaften Willen des anderen anschliieße. Auf das gleiche kommt ein Auf-
n1unter‘n‚ Raten, Zureden, eine ausdrückliche oder stillschweigende Zustim—
mung und Einwilligung hinaus. Ebenso ist es eine formelle Mitwirkung, wenn
ich eine in sich schlechte Handlung'ini" Auftrage eines anderen oder in un«
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mittelbarer Verbindung mit ihm setze, wenn auch mit Bedauern und unter
Protest;—Meine Handlung wirkt doch mit dern unsittiicheix Zweck des anderen
Unmittelbar mit; ich bin dabei gleichsam nur “der verlängerte Arm des anderen;
der die unerlaubte Tat ausführt. ’ ' "
Jeder wird verstehen, daß eine solche formelle MitWirkung niemals erlaubt
sein kann. Denn wer in dieser Weise zur Sünde des andern bewußt und frei—
willig oder auch nur moralisch gezwungen beiträgt, sündigt rnit dem anderen
mit. So darf ‚ein Assistenzarzt niemals den Auftrag„seines Chefs, eine direkte
Schwangerschaftsunterbrechung Vör2unehmen, ausführen. Auch wenn er es ‚nur
niit WiderWillen täte, seine Handlung wäre in/sich schon eine Tötungshandé
iung, Mord an einem schuldiosen —Kinde. Er darf auch nicht an der Seite
seines Chefs rnitoperieren; es wäre ein Mittöten. Er müßte eine solche for—
melle MitWirkurig verweigern. Und die Toleranz gebietet, daß ihm- aus denn
Nein keine Nachteile irn Arbeitsverhältnis entstehen. "

Ebensowenig darf ein Arzt den Antrag auf Schwangerschaftsunterbre‘chung stel—
len; er darf nicht einen solchen befürworten, auch nicht ein “Gutachten auf
Unterbrechung ausstellen. In gleicher Weise muß eine Krankenschwester jede
Mitwirkung unterlas‘sen, die in sich schon “_ eine Billigung_ der unerlaubten,
Handlung bedeutet oder eine ‚Solche einschli’eßt. Sie “darf nicht eine: Patientin
_zurée’den, éich das, Kind Wegnehmen zu lassen; sie darf nicht einen Rapport

» geben; der die fNotWendigk‘/eit öderaZWeckmä/fiigkeit eines '_verbotenen Eingriffes
indizi6ft. Ist der Verbotene‚Eingriff aber_bereits —ge$Cheheh‚ soflde‘mf Sie ihn ,

_ nächträglich nieht “noch billigen; sie darf auch nicht da_2u schweigen, _‘Wenn ‘
. ihr SchWe‘igen 313 ‚Einigung 'auyfgefäßt_Würäe( Sie, _Wüt‘dedadurch auch_iioch ‚

/ Äfgernis geben._‚_lhre ‚Billi’gung, ihriSchweiglen Würde zur Wiederholung rei2en
uhdj,dazu‚»,bei't—gfa‘gfzn’, daß} das sittliche_Urtc—jii immer, m"ehrverkümmertfl Sie“
‚mniß ‘ züm Geschehenen. Stellung nehmen; Sie muß. auch Patienten, ‚die sich
in, dieser Angelegenheit an, sie Wenden, auf; das— Vätb0tenei des Eingriffes auf—
merksam inachéfiä‚ünd vonder “Operation “abrate‘n; In welcher Weise sie das*
tun soll,’ muß ihr die Klu’gheit—eingebeß Oft wird es am besten _sein,_dié Säche
der Obrigkeit ’Zu’jiberlasäeno’defvon‘_ihr Weisungen'2u'erbitten‚. ; ‘ ‘ ,

_ — Ein “,andeyreri'EF9/‚ljl Von förméziler' M1twirkung, diey‘s'ich] ‚zwar, “nieht „1mee‘feiCh ' ' i
‚ des "Operationssaales.‚Lab5pielt,ßsondern “infdei “Apotheke; ‚'a—bér—Ü—dorchl'hi‘eith‘er' '

gehört,;is't der—‚Veiflgauf‘und die Abgabevonfempfänghisx‘re1*hütéhden‘‚Mitteln
' Diese ‘Mittel zuraneikauf anbieten und : sie verkaufen, ist &nefförmeileMit»
Wirkung‘an derSündélderer, die die Mittel ben"tzen. Man sagt, däfl_sdlcheMiitel
£au_ch in,manchen-<Klbsterapothrjkefl Verkauft ‚Werden. Wö" ‘ “dies “ge“3chieh‘t‘, Vér-‘ ,
g‘rc'3'ßertZ sich ‚die SChuld_ dtifch däs Ärgerriis‚ Qd'äs dadurch gegeben Wird. Denn ’

;:nicht, mit Unrecht Werdenf‘sich_'_die Leate sagen: Wenn eine Klo'sterapöth‘eke
diese‚Artikel‚_‚J‘f‘i'1hr‘c7 ‚Wird deren,iGebrauychschon‘ eriant sein; [Leider ist; der
Sinn für die ‚Vetwerflichkeit—dieser Mittel:anch bei den"_Kaith—olikengweithin‚
verloren gegangen; Bei einer)Meinurigsbefragung in einemiDekanat einer Stadt

' _ im Ruhrgebiet überBhe find, Familie äußerten sich über die AnWendung von „
( solchen Mitteln im Geséhlechtsverkehr von den befragten' katholischen [Män-
nern 52% und Von den Frauen 35% dahin, daß siesolches für erlaubthielteß \
12% der Männer und 2% der Frauen halten die AnWendung von Mitteln

‘sog'ayr für notwendig‚ und nur '‚3OQ/o der Männer und 51% der Frauen lehnen
Sie als verwerfliéh ‚ab. (Güeser,Ergebnisse einer Meinungsbefragung-über Ehe
und '—Farniiie,' Trier,; "?th 1958, S. 301.) Darfman sich darüber wundern,
wenn diese Mittel allgemein auch bei katholischen Apothek‘ern und Friseurexi
erhältlich Sind?“ ' " — ‘ ' ‘ 7

.)
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t1»onssaal sind solche Hilfen z. B. das Herrichten des Saales, des Operations—tisches, der Instrumente; das Sterilhalten'derselben, das Setzen der Gefäß—klarnrn-ern, das Narkotisieren ’ u. a; “ Zui* eigentlichen “unerlaubten, Handlung '' ‚_ ' ‚ , hung. Es gibt da einenähere find eine ehtfefntere Mitwirkung./Die Narkose geben ist z. B. ent3chie— ‚den eine engere “Mitwirkung als etWa “die Instrumente steril halten„

Bedingungen abhängig: _ — 1 y _ _ ‚1; Das, Was? ich selbst tue, meine ‚Mitwirkung, muß in sich gut oder? wenigstensindifferent_ sein; sie darf nieht an sich schon sittlich«Verwerflich„seih‚ . '2. Ich muß für meine *Mi'tWii‘kuiig einen, entsprechenden 'Grunld haben; Jenäher und notwendiger für das Vollbf—ingen'dker unerlaubten Handlu11g‚inun—‘

rlaubtefi Handlung'des anderen entsteht, und je äbyv<énd—‚_,bareres ist, um so eher' “darf ich _‚ mitWirk’e'ri. Sind, diese Bedingungeneärfülltund in dem Grade, in denn- sie erfüllt sind, ist auch meine Mitwirkung erlaübt._ ‘Die ‚erste Bedingung ist3130, daß‚mein_Tun Selbét gut’ode‘f indiffer'ent— ist, DieMehrzahl'def Hilfeleistungen einer Operationssehvirester Sind dies. Bei einerOperation z. B. diel‘nstrumentéa hinreic'hfen, ist in sich allein noch nicht Sünd—haft.‘*Mari__h2t dagegen ei;ige'wendét„daß Solche Hilfeleistungen wth‚ ab$iraktbetrachtet, indifférent sind; konkret aber, in dem Zusammenhang, in den sieeiWa bei einer Schwangerschaftsunterbrechung hineingezögen werden; nichtmehr. In'deinFall seien Sie eindeutig als Beitragzu einer unerlauibfcem'schiec‘hten Handlung; ‚zu einer fremden Sünde, selber “schlecht. 'Richtig “an—diesem Einwand ist, daß für den HauPthandelfiden, für den Operateur, diese

‚ , Arztes distan-ziert und nur notgedrungen mitwirkt‘, indifferent. W'äfe dem nicht so, wäre‘ihre Mitwirkung, weil sie der Arzt zu einem unerlaubten Eingriff m&ißbraucht,sittlich schlecht, so wäre die ganze Unterscheidung Zwischen materieller undformelier Mitwirkung hinfällig. Dann wäre eben jede Mitwirkung schon uner—läubt‚ was niemand behaupten Wird.
‘

a
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Morphium zu verabreichen daß sie sich nach ihrem besten Wissen sagen 1111115,

die Dosis Wird tödlich W1r1;er1 dann sind das keine ihdiff_erenten Handlungen

mehr sondern tötende und sündhafte, und sie können auch durch einen 1nne- ‚ .

1‘er1 und auch _durch e1r1en offenen Protest nicht erlaubt gemacht we1den. Der '

Assistenzarzt 1111d die Schwester müssen in einem solchen Fall die Ausführung

des Auftrages ablehnen nach dem Worte der Hl. Schr1ft: „Man muß Go't

mehr geficrchén als den Mensche11“ (Apg 5 39). -

In gle1cher Weise s1nd verboten: Die Massage be1 schwangeren Frauen, wenn

damit das Leben des Kindes gefährdet ist; die Verabreichung e1nes L1ndemn‘gs-

m1' els an e1r1en Sterbenden, wenn es ihm das Bewußtsein raubt und er seine

zeitlichen und ewigen Angelegenheiten noch nicht 111 Ordnunggvebracht 112111

Damit aber eine Schwester in einem solchen Fal1 gegen den Arzt und auf

eigene Venantwo1turig vorgehen kann, muß sie sich ihrer Sache ganz Sicher

5c111.ZWU11111L sic 111.11", 50 muß sie sich Siche1heit Veis’chaffeu; Sonst abe1 ge—

'horchen. Ub11gens darf sie einem gewissenhaften und zuverlässigen Arzt für

gewöhnlich voll vertrau'en. Doch nicht immer steht sie 3 Ichen Ärzten gegen-

über Denken w1r nur andie Kriegsj2thre.

jAbe1',w1e schon erwähnt, di

bei einer Operation von Tubarschwangerschaft Der Anz _,

den Eileiter entfernt hätte, zur Vorsicht, damit nicht noch“ '

11*‚1u1c-r111eSchwängerschaft eintrete, auch den zweiten Eile

Er b211'd16 Ass1stfizschwester, die Gefäflklenmaen zu setze11. _ .

Schwester: 7‚Ne‘111,_ er—rÄ' Doktor, d1éses Organ ist vollkommen gesund. H161‘

11211 man nicht das Retht; es zu e11tferne11.“ Der Arzt mußte sich fügen. Natür



lich setzt ein solcher Widerspruch voraus, daß 'sich die betreffende Schwester
in"‘diesen Fragen wohl auskennt Und sich ganz sicher fühlt. Nach der Opera—
tion—iSt auf jedenFall ein Protest am Platz, vor dem, Arzt und vor dem Per—‚
sonal‚ das um die Operätionweiß; und meist auch vor der Familie der, operier—
ten „Person Und vor dieserfselbst. Die Leute sollen Wissen, daß die Schwestern
Sündhaftes nicht billigen und sich von dem, was in ihrem Haus geschehen
ist, distanzieren.

— ‘

Nicht so leicht ist die Situation der Schwestern‚_ die in einer nicht ordenseige——
nen Anstalt tätig sind und darin “weltlichen Behörden unterstehen. Um hier
von vornherein unangenehme Auseinanderset_zungen auszuschalteu, sollte die
Ordensleitung bei der‘ Übernahfne der Station oder des Krankenhauses sich
ausbedingen, daß die Schwestern nicht Zu Dienstleistungen herangezogen
werden, die sie mit— ihrem Gewissen nicht vereinbaren können. Es ist dann'be— '
stimmt zu erwarten„ daß sich die Ärzte daran halten. wenn aber eine Schwester
einmäl doch“ zufeinef verbotenen ‚Operation hinzugezogen würde, müßte sie
seib3t oder die Chefin wenn_möglich dahin wirken, daß die Operation‘;unter-
bleibt; Vielleichtvläfit sich dasßauch erreichen durch ‚Vorstellung bei der
Patientin selbst Oder zbeim Priniararzt. Sieht aber die Schwester voraus, daß
alle Bemühungen »‘urnsonst sein werden, _so kann sie dav0n Abstand nehmen.
Zu" einer—MitWitkun}; müssen dann schön wichtige Gründe Vorliegen, um 30

’ wichtigefe, je näher die Mitwirkung Sein soll„Diese „Güterabwägung“xwirdf
)bisWeilen sehWierig sein.

Ein“ Grund für eine entferntere “Mitwirkung Wäre2. B—-— das .‘St. Officium,
nannte in einer Antwortan eine diesbezügliche Anfrage dies als einen die
‚materielle Mitwirkung gestattenden- Grund ——-‚— wenn die Schwestern bei einer .
Verweigerung des ‚Dienstes aus der Anstalt entlassen und durch Laienkx‘äfte
er5etZt würden und die Kranken dann jede} religiöse Betreuung eritbehren '
müßten“. Aber Zu diesem Äußersten Wird es heute bei uns kaum kommen. ‚ .
Denn die Behörden— sind auf die ‚Schwestern angewiesen; und des'Halb kann ‘
eine “Ordensleitung ruhig mit dem Zürückziehen der SchWesfcérn drohen, “falls

’ ‘manweiterhin deren Bedenken unberücksichtigt. ließe. Übrigens müßten43us
einer Station, Wo ‚unerlaubte Eingriffe_'dauernd __oder_ häufiger vorgenommen
.werden, die SchWesterh sehonj"2ufi"Verme1dung‘ des ’Ärgerni33es zurückgezogen
Werden. Die Leu;te würden'jdie Anwesenheit der Schwestern in einem solchen
Kfankenhaus dahin ‘a*üsiegen,°daß “die Verurteilung__derarfciger Eingriffe nicht
so ernst _zu_nehmyenydsei‚ Sonst könnten die SchWestern dort nicht bleiben.:

Ist aber in einemjeinzelnen Fall eine Mitwirkung nicht zu umgehen, “so 3011
die betreffende Schwester sofort ihre Mißbilligung zum Ausdruck bringen‚
auch dem Personal gegenüber. Erfährt sie erst nach der Operation, was eigent—
lich geschenen ist, Wird sie für gewöhnlich auch nicht schweigen dürfen. Die

’ ‚Leute sollen nicht meinen, daß die Schwester mit der Operation einverstanden
ist oder sich über den Charakter der Operation hinwegtäuschen läßt. Aber.
bei jeder Art von Einspruch ist viel Umsicht und Takt notwendig. Man muß
überlegen, wer die Vorstellungen erheben soll, ob die Oberin oder eine ältere,
angesehene Schwester oder der Superior. Aueh muß man in Betracht ziehen„
welchen Ärzten man gegenübersteht, ob Katholiken oder Protestanten, Gläu—
bigen oder-Ungläubigen. Letztere teilen nicht immer den katholischen Stand—
punkt, man wird bei ihnen öfters mit einem irrigen Gewissen zu rechnen'
haben. Katholische Ärzte und Schwestern können hier durch eine klare und
entschiedene Haltung zur richtigen Gewissensbildung mithe‘lfen.

Nach den bisher dargelegten Grundsätzen und Richtlinien éind auch die Fälle
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in anderen Situationen, z. B. in der häuslichen Krankenpflege, zu ‚beurteilen.
Hier»wird eine Schwester noch öfters als in der ordenseigenen Anstalt in die
Lage kommen, die Unerlaub_theit von gewissen Eingriffen und Maßnahmen
aufzuzeigen und Zu begründen und für die Wahrung der christlichen Sitten—
geset2e gewinnen zu können. ' ’

Die Situation der äreien Krankenschwestem

Die Situation der freien Krankenschwestern unterscheidet sich, von der der
geistlichen Schwestern insofern, als die freien Krankenschwestern weniger un-
abhängig sind, eine Verweigerung der Dienste ihnen unter Umständen schwere
Nachteile bringen könnte und sie dann mehr Gründe zu einer Mitwirkung

geltend machen können. '

Immerhin müssen sie ihre Mitwirkung —— die in‘ jedem Fall nur, eine materielle
sein darf —— dort zarückziehen, wo solche Eingriffe häufig geschehen T.n
Ein2elfällen dürften sie eine nähere Mitwirkung nur aus einem sehr schweren ‘
Gruhd Zulassen‚ besonders' wenn durch ihre Weigerqu der Eingriff unter-
bleiben muß. Was aber für sie ein sehr schwerer Grund ist, hängt von den
persöfilichen Verhältnissen und anderen Umständen ab. ‘ ‘ _

Doch ist es heute3tho‘n ‚so, daß eine Schwester wegen „einer solchen Weigerung—

für gewöhnlich keine besonderen Nachteile mehr zu befürchten hat, ' mich
wenn sie entiavssen Würde; Sie fände wohl sofort ander$Wo eine gleichwertige

Stelle. ' ’ ' _ ‘ ' " ‘ ‘

Wenn hier fundim_ Vofausgegangenen die Erlaubtheit Oder Unerlaubtheit einer _

Mithirkung VDH“ verschiedenen Umständen abhängig gemacht Wird, so darf _
_man darin nicht etwas ‚Wieeine doppelte Moraloder ein Vorgehen imeinine\

der Situations€thik sehen; Es iSt nut die Anwendung des allgemeinen Gmd—

sat2es der katholischen Moral, daß der konkrete 'si‘ttliche„Wert_r eines freien
_Haridelnsnicht nur dureh'die' Natur dieser Handlung und du‘rc’h' _diefsubjek- "

_“ tive Absicht_des H'ahdelhd_efi bestimmt Wird‚ sondern auch dureh die Gesamt—
heit der sittlich ’bedeutsarrién Umstände (vgl. Hirschmann &. _a. O. S. 11); '_ ‘

Eine Gewissénsfrage, ist noch zu berühren, die Ärizte:und _‘Schwestern schwer
bedfängeri kann, die Frage’nämlich den, Anz<aige1äflichttbéi _'äüCh”Strafzje':öhtlich '
verbote'n—en Eingriffen.—Ärzte _undv5chwestézrn sind Zwar? an undffürisich an‘ih'f

Berufsgeheimn'is ! ‚gebunden und _,“déashälb ‘ Zum Schweigen verpflichtet. fAbei‘ Ü
‚andererseits kann das öffentliche ‚Wohl fordern„ daß—sie eine Anzeige erstatten. 7

Doch Wird dabei zu überlegen sein, ob eine Anzeige Erfqlg haben; Wird; ob *

man durch die Anzeige, nicht {ungewollt ‚das. \Ku‚fpfußchierünn: *undf1noch —
Schlimmeres' fördert; fahder€fseits aber auch, ob man_—_‘durch‚ dassehweigen—

„nicht den Umstand begünstigt,—'Abtreibungen‚leicht zu machen;_f “_ ' ' _ ‘

DießSchwe12e‘r’ische medizirii3czhe Woch€nschriftf‘ brachte in ihrer Nummer 50"_ '
vbm jahre 1958„Kritische Betrachtungen“ Zur heutigeflP—täxis de'r ‚SchWäxiger-

schaftsunterbrechtirigefl‘f. Darin klagtfder Verfasser über die im Kahton_“Bern_

’efschrebkendé Zunahfne der Unterbrechungen auf Grund psychiatrischer‘"Indi—

. kationen. Und {er weist darauf hin, daß sich bereite auch die Verbände diplo—

mie'rfer Schwestern ———fim Kanton Bern werden es vof‚allem protestantische

Diakonissinneri ‚sein —— mit dieser Frage auseinanderzusetzefi* begimien. Immer
mehr Schwestern würden wegen der ständigen Mithilfebei der Vernichtung

keimenden Lebens in afge Gew'issenskonflikte geraten. Diese Konflikte “dürften

nicHt leicht genommen Werden; seien es doch gerade diewertVollen Schwestern, f
die unter dieser Entwicklung \am' meisten leiden und am ärztlichen Ideal irre
werden. Der Verfasser begrüßt ——‚— wie er sagt_—— „die Einmischu’ng _des Pflege— ’_
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und Operationsperso‘fials in diese Fr
fragw‘ürdige medizinischwissen

Vielmehr die ärztlich—ethiéche

wird“ (S. 1251). '

age, da _„nun nicht mehr der_ oft — etvms
schaftliche Aspekt den Ausschlag gibt, sondern
Seite dieses tiefgreifenden Problems aufgerollt,

21116, für die eine Mitwirkung beiunerlaubten Eingriffen in Beträchtkomrnt,Ärzte und ?chwestern, in der gebotenen _Ablehnung einmütig‘ zusammen—„stünden‚ Würde sich der chri$tliche Standpunkt dafür immer mehr durch—setzen, und manches beklagenswerte Übel könnte verhindert und katholischenÄrzten ihre Stellungnahme erleichtert Wärden. Katholiéche Angestellte sollten131ch gegenseitig 3tützen‚niéht aber Mutige tadeln und sie allein lassen.

Univ.—Pr0f. P.*Dr."]t>séf ‘MillefiS.].‚ Infisbruék
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'AUEh fü? den Seelsorger _erwächst da ‚ein neueSgProblem. “W116 soll den zahl—reichen— ‚Verlétzten Sc;elsorgliéhe—Hilfe geschenkt werden, in welcher Weise'kann*:der “Priester die Veru1?glücktefl erreichen?

—

des Priester—Notfufes bei Straßennnfallefi, und Zwar im
Veranlassung ärztlicher und priesterl

‚_ Die Ergebnisse solcher Bern
2 Punkten heräus: '

ühungen kristallisierten sich ‚immer mehr in

1) Did Statuten der ’„Chfi3t0ph0fü8hilft’“
gelegt, und Se. EX'zellenz, der hochwür
Schreibenvom 4-. S., Z. 3_160/59

wurden dem Erzbischöfl. Ordinariat Wieii vor-
digste_ Herr _Generalvikar' Dr. Streich hat mit ‘


